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Antwort 
der Bundesregierung 

auf die Kleine Anfrage der Abgeordneten Karlheinz Busen, Frank Sitta,  
Dr. Gero Clemens Hocker, weiterer Abgeordneter und der Fraktion der FDP 
– Drucksache 19/6554 – 

Forst- und Waldwirtschaft 4.0 

V o r b e m e r k u n g  d e r  F r a g e s t e l l e r  

Die Digitalisierung bietet der Forst- und Waldwirtschaft attraktive Chancen. Die 
Vernetzung und Kommunikation einzelner forstlicher Prozesse wird die 
Holzproduktion effizienter gestalten. 

1. Welche Vorstellung hat die Bundesregierung zu den Begriffen „Forst- und 
Waldwirtschaft 4.0“, und welche Ziele werden damit verfolgt? 

Die Bundesregierung versteht unter „Forstwirtschaft 4.0“ die Vernetzung der 
heute und zukünftig verfügbaren Datenquellen, um die Wälder auf der Basis di-
gitaler Datenbanken noch besser und auch effizienter bewirtschaften zu können. 
Die Forstwirtschaft arbeitet traditionell auf der Basis von Flächendaten. Dazu 
werden schon seit langem geografische Informationssysteme genutzt. Damit sind 
viele Informationen über Waldflächen bereits heute digital verfügbar; – dasselbe 
gilt für den Prozess der Holzernte und die geernteten Holzsortimente. 

Eine große Herausforderung besteht darin, die vorhandenen Daten berechtigten 
Personen (unter Beachtung aller Anforderungen das Datenschutzes) zugänglich 
zu machen und die Datenquellen so zu vernetzen, dass die Informationen von den 
verantwortlichen Akteuren noch besser genutzt werden können als bisher. 

2. Welche Bundesbehörden und nachgelagerten Einrichtungen koordinieren 
die Digitalisierung in der Forst- und Waldwirtschaft, und wer ist federfüh-
rend? 

Federführend für die Digitalisierung in der Forst- und Waldwirtschaft ist das Bun-
desministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL). Koordinierende 
Funktion hat die Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e. V. (FNR) mit dem 
neu eingerichteten Kompetenz- und Informationszentrum Wald und Holz im Ge-
schäftsbereich des BMEL. Darüber hinaus ist im Bereich der Forschung das Thü-
nen-Institut beteiligt. Eine führende Rolle nimmt bei dem Thema auch das Kura-
torium für Waldarbeit und Forsttechnik e. V. (KWF) ein. 
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3. Welche Positionen hat das Digitalkabinett der Bundesregierung bisher zum 
Thema „Forst- und Waldwirtschaft 4.0“ erarbeitet? 

Zur Aufbereitung der Entwicklungen zum Thema „Forst- und Waldwirtschaft 
4.0“ hat die Bundesregierung im April 2018 einen Runden Tisch eingerichtet. 
Dieser soll die Bundesregierung dabei unterstützen, Positionen zum Thema 
„Forst- und Waldwirtschaft 4.0“ zu erarbeiten. 

4. Welche Bandbreiten und Netzabdeckungen werden aus Sicht der Bundesre-
gierung aktuell und zukünftig für digitale Prozesse in der Forst- und Wald-
wirtschaft benötigt? 

Sämtliche Bereiche der Forstwirtschaft und der Holzlogistik werden in Zukunft 
durch digitalisierte Prozesse effektiv unterstützt. Dabei setzt die Forstwirtschaft 
auf das Mobilfunknetz. Damit manuell oder automatisiert erhobene Daten unmit-
telbar an den Adressaten übermittelt und ohne Zeitverzögerung genutzt werden 
können, ist eine Mobilfunknetzabdeckung mit ausreichend hohen Übertragungs-
raten über alle Waldgebiete hinweg zwingend erforderlich. Der zunehmende Um-
fang an erhobenen Messdaten und insbesondere die steigende Nutzung geogra-
phischer Informationen im Feld erfordern eine ausreichend hohe Übertragungs-
rate des Mobilfunknetzes. Digitalisierte Prozessketten werden nicht nur für die 
Kernaufgaben der Forstwirtschaft von Bedeutung sein, sondern sind vor allem 
auch bei der schnellen Hilfeleistung in Notfällen entscheidend. Bei der Rettung 
verunfallter Personen und insbesondere bei der Begrenzung von Waldbränden 
sind ein digitaler Notruf und die Übertragung von Geo- und Echtzeitdaten direkt 
in die Einsatzfahrzeuge – auch an abgelegenen Orten – in Zukunft unerlässlich. 

5. In welchem Umfang sind Waldflächen gegenwärtig mit einer Netzabdeckung, 
die Bandbreiten von mehr als 50 MBit/s, 30 MBit/s, 10 MBit/s, 5 MBit/s, 
1 MBit/s und 64 KBit/s jeweils zulässt, versorgt? 

Alle drei Telekommunikationsanbieter in Deutschland bieten Interessierten Kar-
ten mit der jeweiligen Netzabdeckung (www.teltarif.de/mobilfunk/netz/). Diese 
Angaben zur Netzabdeckung treffen in Wäldern allerdings nur bedingt zu. Im 
Wald ist die Verfügbarkeit der Netze auch auf kurzen Entfernungen sehr unter-
schiedlich, weil sie durch die Topographie beeinflusst wird. Deshalb kann die 
tatsächliche Verfügbarkeit einer bestimmten Übertragungsrate oder eines Mobil-
funknetzempfangs in den deutschen Wäldern nicht quantifiziert werden. Auf An-
frage bei den verschiedenen Telekommunikationsdiensten können jeweils Ana-
lysen zum GSM-Empfang durchgeführt werden. Das Kuratorium für Waldarbeit 
und Forsttechnik e. V. hat Interesse an einer möglichst exakten Kartierung der 
Mobilfunkabdeckung in deutschen Wäldern und könnte zu deren Erhebung bei-
tragen. Die Frage nach dem Umfang der Breitbandnetzabdeckung muss ohnehin 
nach Netzbetreibern getrennt beantwortet werden, da diese ihre Sender nicht in 
deckungsgleichen Arealen betreiben und somit eine Netzversorgung nur für die 
spezifischen Mobilfunkkunden tatsächlich nutzbar ist. Im Rettungsdienst gibt es 
deshalb spezielle Navigationsgeräte mit mehreren SIM-Karten und Breitbandmo-
dems. Die deutsche Forstbranche bewertet die heutige Mobilfunkabdeckung und 
Datenübertragungsqualität in Wäldern subjektiv als unzureichend. Zur Realisie-
rung von Forstwirtschaft 4.0 ist ein lückenloser Breitbandmobilfunknetzempfang 
nötig, welcher durch ein nationales Roaming oder eine staatlich geregelte Infra-
strukturerschließung in ländlichen Gebieten erreicht werden könnte. 
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6. Welche Mittel werden von der Bundesregierung für den Prozess „Forst- und 
Waldwirtschaft 4.0“ bereitgestellt?  

Welche Projekte sind an diese Mittel gebunden (bitte nach Haushaltstitel auf-
schlüsseln und die Projekte darstellen)? 

Das BMEL hat im Rahmen des „Förderprogramms Nachwachsende Rohstoffe“ 
(FPNR) unter dem Förderschwerpunkt „Stärkung der nachhaltigen Forstwirt-
schaft zur Sicherung der Waldfunktionen“ FuE-Vorhaben (FuE = Forschung und 
Entwicklung) zum Thema „Forstwirtschaft 4.0 – Digitalisierung und nachhaltige 
Technikentwicklung“ eingerichtet. Dieser Aufruf konzentriert sich auf Maßnah-
men zur technischen Kommunikation und des Datenmanagements. Die geförder-
ten Projekte sind in der Anlage ersichtlich. 

7. Bestehen nach Kenntnis der Bundesregierung laufende Projekte, die den An-
satz einer ganzheitlichen digitalisierten Wertschöpfungskette in der Forst- 
und Waldwirtschaft verfolgen? 

Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat im Mai 2018 einen 
Förderaufruf im Rahmen des „Förderprogramms Nachwachsende Rohstoffe“ 
Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zum Thema „Forstwirtschaft 4.0 – Digi-
talisierung und nachhaltige Technikentwicklung veröffentlicht. 

8. Wie wird sich aus Sicht der Bundesregierung das Arbeitsumfeld in einer di-
gitalisierten Forst- und Waldwirtschaft ändern?  

Welche Anforderungen werden damit zukünftig an die Erwerbstätigkeit und 
das Qualifikationsniveau gestellt? 

Das Arbeitsumfeld wird sich grundlegend ändern und diese Änderungen haben 
bereits begonnen. Unter dem Stichwort „Mobiles Büro“ statten einige Landes-
forstbetriebe ihre Forstbetriebsleiter und ihre Förster mit Hard- und Software aus, 
die es ihnen erlaubt, jederzeit und von überall auf alle Daten ihrer Bürorechner 
zuzugreifen, so dass bereits bei Terminen im Gelände (Revier) Dokumente aktu-
alisiert oder erstellt werden können.  

Auch bei den Forstwirten zeichnen sich Änderungen des Arbeitsplatzes ab. Durch 
eine zusätzliche Ausstattung der Motorsäge zeichnet sich ab, dass demnächst die 
Holzaufnahme digitalisiert erfolgen wird, dass die Rettungskette mit digitaler Un-
terstützung sichergestellt wird etc. Die forstlichen Dienstleister als wichtige Part-
ner in der Holzbereitstellungskette verfügen bereits seit langem über Sensoren, 
mit denen die Maschinendaten aber auch die Produktionsdaten aus der Holzernte 
erfasst und im Bordcomputer gespeichert werden.  

Um diese technischen und elektronischen Errungenschaften optimal nutzen zu 
können, werden alle Akteure in der Forstwirtschaft eine noch bessere DV-Quali-
fikation benötigen. Die forstlichen Ausbildungsstätten sind ebenso wie die Hoch-
schulen und Fachhochschulen dabei, dies in ihren Studien- bzw. Ausbildungsplan 
mit aufzunehmen. Für die heute im Forstdienst Beschäftigten werden Nachschu-
lungen erforderlich sein, damit die genannten und weiteren Entwicklungen in der 
Praxis auch zur Anwendung kommen können. 
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9. Welche digitalen Systeme werden nach Kenntnis der Bundesregierung in der 
Forst- und Waldwirtschaft aktuell eingesetzt?  

Welche Entwicklungspotenziale sieht die Bundesregierung für die einzelnen 
Systeme? 

Wie aus der Antwort zu Frage 8 hervorgeht, sind bereits heute viele digitale Sys-
teme in den Forstbetrieben im Einsatz oder stehen kurz vor der praktischen Ein-
führung. Insbesondere seien erwähnt: 

 geographische Informationssysteme zur Erfassung und Verarbeitung von um-
fangreichen Daten zu Waldbesitz, Bestands-, Standorts- und Wegesituation als 
Entscheidungsgrundlage für die Bewirtschaftung der Wälder,  

 Drohnen, ausgestattet mit Kamerasystemen zur Erfassung der aktuellen Forst-
schutzsituation sowie zur Erfassung von Informationen für die Forstinventu-
ren, 

 Fotooptische Messsysteme zur Erfassung der Stamm- und Poltervolumina und 
der Holzqualität, 

 Sensoren in Motorsägen und Forstmaschinen zur Erfassung der Maschinen- 
und Gerätedaten (Self Maintenance) und der Produktivität sowie der Sorti-
mentsaushaltung, 

 Sensoren zur Erfassung des Zustands von Waldwegen und Verarbeitung der 
Daten in Wegemanagementsystemen, 

 virtuelle Bewirtschaftungsübungen in umfassend digital erfassten Waldbestän-
den (Marteloskope), um die Integration von Naturschutz und nachhaltiger Nut-
zung in der Forst- und Naturschutzpraxis zu schulen und insgesamt weiter zu 
optimieren. 

Die Entwicklungspotenziale dieser Systeme liegen in der Verknüpfung der viel-
fältigen Datenquellen. Dafür sind die Datenschnittstellen zu identifizieren und 
geeignete Datenformate als Standards zu vereinbaren. Es sind datenschutzrecht-
liche Vorgaben umzusetzen und es ist bei den Akteuren eine entsprechende Ak-
zeptanz für den Austausch von Daten bzw. die gemeinsame Datennutzung zu 
schaffen. 

10. Wie bewertet die Bundesregierung die Bereitschaft von forstlichen Unter-
nehmen und Waldeigentümern für digitale Systeme?  

Wie bewertet die Bundesregierung den Zugang zu digitalen Systemen und 
den finanziellen Aufwand für forstliche Akteure? 

Die Beteiligung am Runden Tisch Forst 4.0 hat gezeigt, dass in der Forstwirt-
schaft vielfältige Interessen bezüglich der Digitalisierung, Automatisierung und 
neuer Technologien im Sinne der Industrie 4.0 bestehen. Diese Vielfalt betrifft 
nicht nur die technischen Fragestellungen, sondern auch die Akteure und die 
Sichtweisen hinsichtlich der Arbeitsprozesse und der möglichen Lösungs- bzw. 
Optimierungsansätze. 
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11. Wie viele Innovationsgutscheine für Digitalisierung und andere Förderpro-
gramme zur Digitalisierung wurden bisher in der Holz- und Forstbranche in 
Anspruch genommen? 

Die Entwicklungspotenziale dieser Systeme liegen in der Verknüpfung der viel-
fältigen Datenquellen. Dafür sind die Datenschnittstellen zu identifizieren und 
geeignete Datenformate als Standards zu vereinbaren, es sind datenschutzrechtli-
che Vorgaben umzusetzen und es ist bei den Akteuren eine entsprechende Ak-
zeptanz für den Austausch von Daten bzw. die gemeinsame Datennutzung zu 
schaffen. 

12. Wie bewertet die Bundesregierung den Sachverhalt, dass Maßnahmen zur 
Waldbrandbekämpfung nur schleppend eingeleitet werden können, da 
Löschkräften und Förstern die nötige Netzabdeckung für den Mobilfunk in 
den vielen Waldgebieten Deutschlands fehlt? 

Die Bundesregierung hält die derzeitige Netzabdeckung in den deutschen Wäl-
dern für unzureichend und sieht hier Verbesserungsbedarf. Denn in jedem Notfall 
bzw. Katastrophenfall, bei dem die Rettung von Personen (Forstwirten oder auch 
Erholungsuchenden) erfolgen muss, oder die Waldbrandbekämpfung eingeleitet 
werden soll, kommt es entscheidend darauf an, dass eine Mobilfunkverbindung 
verfügbar ist. 
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